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Zweiter Abschnitt
Zust�ndigkeit

§ 327 Grundsatz

(1) F�r Leistungen an Arbeitnehmer, mit Ausnahme des Kurzarbeitergel-
des, des Wintergeldes, des Insolvenzgeldes und der Leistungen zur Fçr-
derung der Teilnahme an Transfermaßnahmen, ist die Agentur f�r Arbeit
zust�ndig, in deren Bezirk der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungs-
begr�ndenden Tatbest�nde seinen Wohnsitz hat. Solange der Arbeitnehmer
sich nicht an seinem Wohnsitz aufh�lt, ist die Agentur f�r Arbeit zust�ndig,
in deren Bezirk der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegr�ndenden
Tatbest�nde seinen gewçhnlichen Aufenthalt hat.
(2) Auf Antrag des Arbeitslosen hat die Agentur f�r Arbeit eine andere
Agentur f�r Arbeit f�r zust�ndig zu erkl�ren, wenn nach der Arbeitsmarkt-
lage keine Bedenken entgegenstehen oder die Ablehnung f�r den Arbeits-
losen eine unbillige H�rte bedeuten w�rde.
(3) F�r Kurzarbeitergeld, erg�nzende Leistungen nach § 175a und Insol-
venzgeld ist die Agentur f�r Arbeit zust�ndig, in deren Bezirk die f�r den
Arbeitgeber zust�ndige Lohnabrechnungsstelle liegt. F�r Insolvenzgeld ist,
wenn der Arbeitgeber im Inland keine Lohnabrechnungsstelle hat, die
Agentur f�r Arbeit zust�ndig, in deren Bezirk das Insolvenzgericht seinen
Sitz hat. F�r Leistungen zur Fçrderung der Teilnahme an Transfermaß-
nahmen ist die Agentur f�r Arbeit zust�ndig, in deren Bezirk der Betrieb des
Arbeitgebers liegt.
(4) F�r Leistungen an Arbeitgeber, mit Ausnahme der Erstattung von Bei-
tr�gen zur Sozialversicherung f�r Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld, ist
die Agentur f�r Arbeit zust�ndig, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeit-
gebers liegt.
(5) F�r Leistungen an Tr�ger ist die Agentur f�r Arbeit zust�ndig, in deren
Bezirk das Projekt oder die Maßnahme durchgef�hrt wird.
(6) Die Bundesagentur kann die Zust�ndigkeit abweichend von den Abs�t-
zen 1 bis 5 auf andere Dienststellen �bertragen.
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0 Rechtsentwicklung

1 Abs. 3 ist zum 1.11.1999 durch das Gesetz zur Neuregelung der ganzj�hrigen

Besch�ftigung in der Bauwirtschaft v. 23.11.1999 (BGBl. I S. 2230) ge�ndert

worden.

Zum 1.1.2004 wurde die Vorschrift durch das Dritte Gesetz f�r moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848) redak-

tionell angepasst, Abs. 1 und 2 wurden ge�ndert sowie Abs. 5 und 6 neu

gefasst. Abs. 1, 3 und 4 wurden zum 1.11.2006 ge�ndert durch das Gesetz zur

Fçrderung ganzj�hriger Besch�ftigung v. 24.4.2006 (BGBl. I S. 926).

1 Allgemeines

2 Die Vorschrift regelt die çrtlichen Zust�ndigkeiten innerhalb der Bundes-

agentur f�r Arbeit.

2a F�r Leistungen an Arbeitnehmer ist grunds�tzlich die Agentur f�r Arbeit am

Wohnsitz oder gewçhnlichen Aufenthaltsort des Arbeitnehmers zust�ndig

(Abs. 1). Maßgebender Zeitpunkt ist der Eintritt des leistungsbegr�ndenden

Tatbestandes, also z.B. das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, die

Arbeitsaufnahme. Der Arbeitnehmer kann eine andere Zust�ndigkeit bean-

tragen (Abs. 2). Diesem Begehren wird im Regelfall entsprochen werden

m�ssen. Eine andere Agentur f�r Arbeit darf im Regelfall nicht f�r zust�ndig

erkl�rt werden, wenn dagegen nach der Arbeitsmarktlage Bedenken beste-

hen. Davon ist grunds�tzlich nie auszugehen.

2b F�r Leistungen an Arbeitgeber ist die Agentur f�r Arbeit am Betriebssitz,

f�r das Kurzarbeitergeld, das Wintergeld einschließlich der Sozialversiche-

rungsbeitr�ge als erg�nzende Leistungen zum Saison-Kurzarbeitergeld

nach § 175a, das Insolvenzgeld und Leistungen zur Fçrderung der Teil-

nahme an Transfermaßnahmen ist die Agentur f�r Arbeit am Ort der Lohn-

abrechnungsstelle zust�ndig (Abs. 3 und 4). Insoweit ist die Zust�ndigkeit

f�r Leistungen an Arbeitnehmer in Abs. 1 bereits eingegrenzt worden.

2c Leistungen an Tr�ger erbringt die Agentur f�r Arbeit, in deren Bezirk das

Projekt oder die Maßnahme durchgef�hrt wird (Abs. 5).

2d Abs. 6 r�umt der Bundesagentur f�r Arbeit die Kompetenz ein, abweichende

Zust�ndigkeiten festzulegen. Hierf�r stehen im Grundsatz alle Dienststellen

der Bundesagentur f�r Arbeit zur Verf�gung.

2 Rechtspraxis

2.1 Arbeitnehmer

3 Die Vorschrift folgt der Systematik des Gesetzes und regelt die çrtlichen
Zust�ndigkeiten bezogen auf die Berechtigtengruppen Arbeitnehmer, Ar-

beitgeber und Tr�ger. Ausnahmen hiervon sind die Leistungen an Arbeit-

nehmer, an deren Erbringung der Arbeitgeber in erheblichem Umfang mit-

zuwirken hat, und das Insolvenzgeld wegen der Mitwirkungspflichten des

Insolvenzverwalters.
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4Abs. 6 tr�gt der Eigenverantwortung der Bundesagentur Rechnung. Es sollte

gepr�ft werden, ob die Zust�ndigkeitsregelungen nicht weiter vereinfacht

werden kçnnen. Der Vorstand der Bundesagentur f�r Arbeit sollte im

Rahmen seiner Organisationshoheit unabh�ngig von gesetzlichen Regelun-

gen festlegen d�rfen, welche Dienststelle zweckm�ßigerweise und unter

Wirtschaftlichkeitsaspekten welches Spektrum an Dienstleistungen er-

bringt. Das Ziel der Bundesagentur f�r Arbeit, sich zu einem modernen

Dienstleister weiterzuentwickeln, wird daf�r Sorge tragen, dass Dienstleis-

tungen nicht ohne die notwendige Kundenorientierung allein unter Kosten-

gesichtspunkten im Angebot der Agenturen f�r Arbeit zur�ckgefahren wer-

den (vgl. Rz. 16 ff.).

5Abs. 1 stellt auf den Wohnsitz des Arbeitnehmers bei Eintritt der die Leis-

tung begr�ndenden Tatbest�nde ab (anders in § 324: Ereignis). Die Formu-

lierung zielt auf die Zust�ndigkeit zu dem Zeitpunkt ab, zu dem die An-

spruchsvoraussetzungen vorliegen. Dem Arbeitnehmer ist eine vorherige

Meldung nicht verwehrt (vgl. sogar § 38 Abs. 1). An der Grundregel �ndert

sich nichts, wenn sich der Arbeitnehmer nach einer Leistungsunterbre-

chung wieder meldet, um Leistungen zu beantragen, und er zwischenzeitlich

umgezogen ist. Ein Fall nach Abs. 2 liegt dann nicht vor. Die Frage des

Wohnsitzes richtet sich nach § 30 SGB I; ersatzweise ist der gewçhnliche

Aufenthalt maßgebend. Der Wohnsitz ist dort, wo der Betroffene eine Woh-

nung unter Umst�nden innehat, die darauf schließen lassen, dass er diese

Wohnung beibehalten und benutzen wird. Es kommt auf die tats�chlichen

Verh�ltnisse und wirtschaftlichen Gegebenheiten an (Lebensmittelpunkt),

�ber die im Zweifel der Antragsteller am besten Auskunft erteilen kann,

nicht jedoch auf amtliche Meldungen (polizeilicher Wohnsitz). Diesen

kommt nur Indizwirkung zu. Dies gilt bei allen schwierigen F�llen wie

Ferienwohnungen, kein Wohnsitz, mehrere Wohnsitze usw.

6Eine Antragstellung bei einer çrtlich nicht zust�ndigen Dienststelle ist im

Hinblick auf § 16 SGB I nicht sch�dlich.

2.2 Zust�ndigkeitswechsel bei Arbeitnehmern

7Jeder Arbeitnehmer kann sein Bewerberangebot im gesamten Bundesgebiet
platzieren. Die Agenturen f�r Arbeit f�hren Bewerberangebote im regiona-

len und �berregionalen Ausgleich auch f�r ortsferne Arbeitnehmer. Im

�brigen sind die maschinell gef�hrten Job-Bçrsen ohnehin bundesweit

organisiert und ausgelegt. Abs. 2 zielt aber nicht darauf, sondern auf den

Fall, dass der Arbeitslose tats�chlich seinen Wohnsitz oder gewçhnlichen

Aufenthalt unabh�ngig von einem persçnlichen Wiedereingliederungserfolg

in einen anderen Bezirk verlegen will. Es ist kaum denkbar, dass eine

Agentur f�r Arbeit einen Antrag ablehnt, mit dem die Zust�ndigkeit einer

anderen Agentur f�r Arbeit nach Abs. 2 begehrt wird. Ein gesetzlicher

Zust�ndigkeitswechsel findet hingegen nicht statt. Dieser ist nur denkbar,

wenn ein gewçhnlicher Aufenthaltsort zugunsten eines Wohnsitzes aufgege-
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ben wird; denn nach der eindeutigen gesetzlichen Formulierung ist der

Zust�ndigkeit nach dem Wohnsitz nach Abs. 1 Satz 1 klar der Vorrang vor

derjenigen nach dem gewçhnlichen Aufenthalt in Abs. 1 Satz 2 einger�umt

und auf die Zeit befristet, f�r die sich der Arbeitnehmer nicht an seinem

Wohnsitz aufh�lt. Die Beschr�nkungen des Abs. 2 auf F�lle, in denen nach

der Arbeitsmarktlage keine Bedenken bestehen und in denen eine Ableh-

nung f�r den Arbeitslosen eine unbillige H�rte bedeuten w�rde, sind markt-

fern. Sie werden der Dynamik und der st�ndigen Fluktuation auf dem

Besch�ftigungsmarkt nicht gerecht.

8 Grundgedanke der ersten Alternative ist, den Zugang eines Arbeitslosen in

den Bezirk einer Agentur f�r Arbeit zu verhindern, in dem bereits ein

deutliches �berangebot an Bewerbern mit dem Qualifikationsprofil des

Begehrenden gegen�ber den gemeldeten offenen Stellen besteht. Ein Ableh-
nungsgrund w�re aber nur gegeben, wenn alle offenen Stellen durch die

Agenturen f�r Arbeit besetzt worden w�ren. Selbst dann w�re zu ber�ck-

sichtigen, dass der Arbeitsverwaltung deutlich weniger als die H�lfte der

offenen Stellen zur Besetzung gemeldet werden und der Arbeitslose im Wege

der Eigeninitiative ausreichende Chancen zur Erlangung einer versiche-

rungspflichtigen Besch�ftigung h�tte. Eine andere Rechtsauffassung w�re

nicht mehr mit den leistungsrechtlichen Voraussetzungen der Arbeitslosig-

keit, insbesondere der Verpflichtung zu Eigenbem�hungen, zu vereinbaren.

Die Arbeitsverwaltung hat die Agenturen f�r Arbeit nach verschiedenen

Kriterien, insbesondere nach Umfang der Arbeitslosigkeit und Dynamik auf

dem Arbeitsmarkt, eingeteilt. Bei der Klassifizierung d�rften Bedenken

gegen eine neue Zust�ndigkeit �berhaupt nur in Betracht kommen, wenn

der Arbeitslose in den Bezirk einer ung�nstiger klassifizierten Agentur

umziehen mçchte. Die Entscheidung �ber die Begr�ndetheit eines Antrages

auf Zust�ndigkeitswechsel liegt nicht im Ermessen der Agentur f�r Arbeit.

Bestehen keine Bedenken, hat sie dem Antrag zu entsprechen; andernfalls

hat sie zu pr�fen, ob eine unbillige H�rte vorliegt. Andere Gesichtspunkte

sind auch nicht maßgebend, wenn im Hinblick auf den bestehenden und

zunehmenden Fachkr�ftemangel ein Begehren nach Abs. 2 zu pr�fen ist.

Insbesondere die technischen Mçglichkeiten, die innerhalb der Bundesagen-

tur f�r Arbeit �berregionale Vermittlungsaktivit�ten erlauben und die auch

in einer bundesweiten Vernetzung aller Dienststellen bestehen, lassen kei-

nen Raum f�r eine Verweigerung der begehrten Zust�ndigkeit.

9 Vor diesem Hintergrund kommt der zweiten Alternative, die von einer

unbilligen H�rte f�r den Arbeitslosen ausgeht, keine Bedeutung mehr zu.

Zu denken w�re hier an den Fall offensichtlich vçlliger, nachhaltiger Chan-

cenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt im Bereich der als zust�ndig gew�nsch-

ten Agentur f�r Arbeit. Die unbillige H�rte ist ein unbestimmter Rechts-

begriff, bei dem besonders zu beachten ist, dass nicht jeder Nachteil

persçnlicher oder wirtschaftlicher Art bereits eine H�rte bedeutet und nicht

jede H�rte f�r den Betroffenen unbillig ist. Bei dieser gestuften Auslegung
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kommen nur schwerwiegende persçnliche, insbesondere famili�re oder ge-

sundheitliche Gr�nde in Betracht, die einen Umzug des Arbeitslosen gerade

in die gew�nschte Agentur f�r Arbeit rechtfertigen. Das Vorliegen einer

unbilligen H�rte ist gerichtlich in vollem Umfang nachpr�fbar.

9a�ber einen beantragten Zust�ndigkeitswechsel hat die Agentur f�r Arbeit

durch Verwaltungsakt zu entscheiden.

2.3 Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Transfermaßnahmen,
Saison-Kurzarbeitergeld mit erg�nzenden Leistungen

10Abs. 3 enth�lt Sonderregelungen. Kurzarbeitergeld, Wintergeld und Insol-
venzgeld sind Leistungen an Arbeitnehmer außerhalb des Abs. 1, wobei der

Arbeitgeber jeweils am Leistungsverfahren in erheblichem Umfang beteiligt

ist. Die Zust�ndigkeit der Agentur, in deren Bezirk die Lohnabrechnungs-

stelle liegt, die f�r den Arbeitgeber zust�ndig ist, hat sich seit vielen Jahren

bew�hrt. Lohnabrechnungsstelle ist der Ort, an dem sich die Lohnunterla-

gen der Arbeitnehmer zur laufenden F�hrung befinden, also nicht nur

aufbewahrt werden. Der Sitz eines Dritten ist insoweit nur maßgebend,

wenn dieser alle Entgeltunterlagen vollst�ndig und dauerhaft f�hrt, z.B.

ein Steuerberater.

11F�r Erstattungsleistungen nach § 175a Abs. 4 (vom Arbeitgeber allein zu

tragende Beitr�ge zur Sozialversicherung f�r Bezieher von Saison-Kurz-
arbeitergeld) ist aus systematischen und ordnungspolitischen Gr�nden die

Agentur zust�ndig, die auch das Saison-Kurzarbeitergeld und das Winter-

geld erbringt.

12Liegt die Lohnabrechnungsstelle f�r den Arbeitgeber außerhalb des Bun-

desgebietes, wird die f�r den Betriebssitz relevante Agentur f�r Arbeit
zust�ndig. Abweichend davon ist beim Insolvenzgeld die Agentur f�r Arbeit

in solchen F�llen zust�ndig, in deren Bezirk das maßgebende Insolvenzge-

richt seinen Sitz hat (Abs. 3 Satz 2).

13Die Zust�ndigkeitsregelung f�r Transfermaßnahmen, nach der der Be-

triebssitz des Arbeitgebers maßgebend f�r die Feststellung der zust�ndigen

Agentur f�r Arbeit ist (Abs. 2 Satz 3), folgt der Nachweispflicht des Arbeit-

gebers f�r das Vorliegen der Fçrder-/Leistungsvoraussetzungen.

2.4 Zust�ndigkeit f�r Arbeitgeber und Tr�ger

14Die generellen Zust�ndigkeiten f�r Arbeitgeber und Tr�ger nach Abs. 4 und

5 sind unter Praktikabilit�tsgesichtspunkten bestimmt. Dabei erfasst Abs. 4

die Leistungen an Arbeitgeber, die nicht unter Abs. 3 fallen. Das betrifft alle

Leistungen des SGB III an Arbeitgeber, nicht nur die im F�nften Kapitel

behandelten Leistungen (vgl. z.B. die nach dem Dreizehnten Kapitel �ber-

gangsweise mçglichen Leistungen). Zust�ndig f�r die Leistungen ist die

Agentur f�r Arbeit, in deren Bezirk der Sitz des Betriebes liegt. Als Betrieb

ist die organisatorische Einheit zu verstehen, in der der Arbeitgeber als
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Unternehmer mit Hilfe s�chlicher und materieller Mittel bei einheitlicher

Organisation und Leitung bestimmte arbeitstechnische Zwecke nachhaltig

und fortgesetzt verfolgt.

15 Abs. 5 umfasst die Leistungen an Tr�ger, auch außerhalb des 6. Kapitels,

soweit sie nicht schon unter Abs. 3 fallen. Die Zust�ndigkeit der Agentur f�r

Arbeit richtet sich nach dem Ort, an dem die Maßnahme oder das Projekt
durchgef�hrt werden. In der Literatur werden unter Maßnahmen fort-

gesetzte T�tigkeiten im Rahmen hinreichend konkreter Vorhaben verstan-

den, zu denen eine gemeinsame Beschreibung, die Dauer, Kosten und die

individuelle Fçrderausrichtung gehçren. Demgegen�ber bençtigt ein Pro-

jekt keine Zusammenfassung von T�tigkeiten. Erfasst werden auch einzelne

T�tigkeiten ohne Verbindung zueinander, die nur eine allgemeine personelle

Fçrderausrichtung haben. Projektfçrderung kann im Rahmen des § 421h in

Betracht kommen.

2.5 Zust�ndigkeits�bertragung durch die Bundesagentur

16 Abs. 6 folgt der Idee, dem Management der Bundesagentur f�r Arbeit die

Entscheidung dar�ber zu �berlassen, welche Dienststellen jeweils f�r die

Leistungserbringung zust�ndig sein sollen. Damit kann abseits von recht-

lichen Bindungen nach Effizienz und Effektivit�t �ber die f�r die Leistungs-

gew�hrung zust�ndigen Stellen entschieden werden. Die Regelung ermçg-

licht damit Zust�ndigkeitsregelungen.

17 Die Regelung gilt ohne jegliche Voraussetzungen, die f�r eine Zust�ndig-

keits�bertragung erf�llt sein m�ssten. Sie nimmt Bezug auf die Zust�ndig-

keitsregelungen nach den Abs. 1 bis 5 und umfasst daher von vornherein die

dort geregelten Leistungen an Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Tr�ger. Es

spricht viel daf�r, dass die Bundesagentur f�r Arbeit erm�chtigt ist, hin-

sichtlich aller Leistungen nach dem SGB III Zust�ndigkeits�bertragungen

zu verf�gen.

18 Die bedingungslose Erm�chtigung hat insbesondere auch zur Folge, dass die

Bundesagentur f�r Arbeit als Folge ihrer internen Reformen oder aufgrund

neuerer Erkenntnisse jeweils die Zust�ndigkeiten anpassen kann. Sie wird

dabei gehalten sein, die betroffenen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Tr�ger

auf geeignete Weise �ber die angepassten Zust�ndigkeiten zu informieren

und dadurch mçglicherweise entstehende Rechtsnachteile zu verhindern.

Andererseits kann sich ein Leistungsberechtigter aufgrund anderer f�r ihn

ung�nstigerer Umst�nde, etwa die Entfernung zur zust�ndigen Dienststelle,

nicht mehr auf die Regelungen der Abs. 1 bis 5 berufen. Wichtige Zust�ndig-

keitsentscheidungen werden mit dem Verwaltungsrat abzustimmen sein. Im

Zweifel kann das f�r die Aufsicht zust�ndige BMAS eingreifen, sofern die

Rechtsaufsicht betroffen ist (vgl. § 393 Abs. 1).
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